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Onlineschulung: Datenschutz in 30 Minuten 
 

1. Personenbezogene Daten und Daten besonderer Kategorie 

Das ist Max. Er ist 21 Jahre alt. Max ist einer von knapp neun Millionen 

Menschen, die in Österreich leben. Durch ihm zugeordnete Daten 

bleibt er für Behörden und Unternehmen trotzdem unverwechselbar. 

Das sind beispielsweise seine Sozialversicherungsnummer, sein Auto-

Kennzeichen oder seine Telefon- und seine Kontonummer. Sie sind 

zweifelsfrei ihm und keiner anderen Person, zuordenbar. Der 

Fachbegriff dafür lautet: Personenbezogene Daten. Sie gelten als 

schützenswert. Max studiert und arbeitet seit rund einem Jahr. Bevor 

er seine Arbeit antreten konnte, musste er einen Strafregisterauszug vorlegen. Bisher war Max einmal 

im Krankenstand. Diese Daten –  Gesundheitsinformationen und eventuelle Vorstrafen – gelten als 

besonders schützenswert. 

Als ebenso sensibel und besonders gelten Daten darüber, welche sexuelle Orientierung Max hat und 

ob er Mitglied in einer Religionsgemeinschaft ist. Auch Daten über seine ethnische Herkunft und über 

seine politische Weltanschauung sind besonders schützenswert. Das gleiche gilt auch für die 

biometrischen Daten über Max. 

Aus der Datenschutz-Grundverordnung: 

„personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 

identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als 

identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere 

mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 

Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, 

die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, 

kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann; 

 Artikel 4 DSGVO Begriffsbestimmungen 
 

 Artikel 9 DSGVO Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 
 

 Artikel 10 DSGVO Verarbeitung von personenbezogenen Daten über strafrechtliche 
Verurteilungen und Straftaten 

https://www.datenschutzhandbuch.com/DSH/Recht:Artikel_4_DSGVO_Begriffsbestimmungen
https://www.datenschutzhandbuch.com/DSH/Recht:Artikel_9_DSGVO_Verarbeitung_besonderer_Kategorien_personenbezogener_Daten
https://www.datenschutzhandbuch.com/DSH/Recht:Artikel_10_DSGVO_Verarbeitung_von_personenbezogenen_Daten_%C3%BCber_strafrechtliche_Verurteilungen_und_Straftaten
https://www.datenschutzhandbuch.com/DSH/Recht:Artikel_10_DSGVO_Verarbeitung_von_personenbezogenen_Daten_%C3%BCber_strafrechtliche_Verurteilungen_und_Straftaten

